
Buchbesprechungen
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lıchen Kollegaalıtät durch das Il altıkKanum, ındem ın ausftührlıic dar, ass e IT1C.  ng der Bı-
das Kollegi1um der 1SCNOTEe ın Analogıe zuU ADpO- schofssynode e1n primatıalereC er VT
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als Petrusnachfolger ihr gemeinsames aup! aben, Leg1itimierung primatıaler Verpflichtung und K Om-
Ze1g der Uulor e ın der Doktrin Aiskutierten I he- peIienz gebraucht« 532) wiırd, A4ass sıch ın C 1-
e I] des /7Zueinanders VOIN primatıialer Vollmacht des SC 1 ınıe eın auf e Verantwortung des Papstes
Papstes und des Biıschofskolleg1ums auf: 1ıbt C ire esamtkırche bezieht SO folgert der VT ass
WEe1 Subjektive der OCNSLIeEN Vollmacht In der Kır- e »1N der Einleitung mehrftach hervorgehobene ÄNn-
che der ist C e1n Subjekt, das auf unterschiedliche e11nahnme der 1SCNOTEe cheser ssollicıtudo-
We1se Se1Nne Vollmacht ausüben kann”? (16—17) 1 Ia- In cheser Perspektive folgerichtig n1ıe als e1genstän-
be1 mmı der Uulor ZU] Ergebnis: » S kann auf dige, sondern immer als abgeleitete ın Eirsche1-
jeden Fall festgestellt werden, ass das Konzıil 1e7 LU [trıtt ]« 532) l e Biıschofssynode ist demnach
keine ındende Entscheidung der vieldiskutier- eın rgan des Biıschofskollegi1ums, sondern e1in
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Die Studie von Helmut Finzel ist im Sommerse-
mester 2015 von der Katholisch-Theologischen Fa-
kultät der Universität Münster als Dissertation im
Rahmen des Lizentiatsstudiengangs des Kanoni-
schen Rechts angenommen worden und im Nach-
klang der beiden Bischofssynoden von 2014 und
2015 geringfügig überarbeitet worden. Erschienen
ist sie in der Reihe »Kanonistische Dissertationen«,
das vom Klaus-Mörsdorf-Institut München heraus-
gegeben wird. Während Markus Graulich im Hand-
buch des katholischen Kirchenrechts hinweist, dass
bisher noch keine umfassende Monographie über
die Bischofssynode erschienen sei, hat nunmehr der
Autor mit seiner Studie einen, einer Lizentiats -
dissertation angemessenen, Überblick über dieses
Verfassungsorgan vorgelegt (vgl. M. Graulich, Die
Bischofssynode, in: HdbKathKR3, 478–485, hier:
478, Anm. 1). Im ersten Kapitel, das der Einleitung
in die Untersuchung entspricht, verweist der Ver-
fasser (Vf.) auf die Einberufung der außerordent-
lichen und ordentlichen Bischofssynode durch
Papst Franziskus, welche den entscheidenden Im-
puls für die Beschäftigung mit dieser Thematik im
Rahmen dieser Studie gegeben hat. Wie der Autor
in 1.2 bemerkt, möchte er das Organ der Bischofs-
synode im Zusammenwirken des päpstlichen Pri-
mates und der bischöflichen Kollegialität betrach-
ten, wie es auch der Untertitel dieser Studie zum
Ausdruck bringt. 

Im zweiten Kapitel zeichnet der Vf. die Entste-
hung der Bischofssynode nach. Ausgehend von der
ekklesiologischen Neuakzentuierung der bischöf-
lichen Kollegialität durch das II. Vatikanum, indem
das Kollegium der Bischöfe in Analogie zum Apo-
stelkollegium gesehen wird, wodurch die einzelnen
Bischöfe miteinander verbunden sind und im Papst
als Petrusnachfolger ihr gemeinsames Haupt haben,
zeigt der Autor die in der Doktrin diskutierten The-
sen des Zueinanders von primatialer Vollmacht des
Papstes und des Bischofskollegiums auf: Gibt es
zwei Subjektive der höchsten Vollmacht in der Kir-
che oder ist es ein Subjekt, das auf unterschiedliche
Weise seine Vollmacht ausüben kann? (16–17) Da-
bei kommt der Autor zum Ergebnis: »Es kann auf
jeden Fall festgestellt werden, dass das Konzil hier
keine bindende Entscheidung zu der vieldiskutier-

ten Frage, ob es ein oder zwei Subjekte der höchsten
Gewalt gebe, trifft und auch das Verhältnis von Aus-
übung der Vollmacht des Bischofskollegiums und
freier Ausübung der primatialen Vollmachten nicht
im Einzelnen klärt« (18). Zum Schluss dieses Kapi-
tels unterstreicht der Autor die in Lumen gentium,
Nr. 23 erwähnte sollicitudo pro universa Ecclesia,
die »als nicht jurisdiktionell [zu bewerten ist], um
sie so von der Hirtengewalt des einzelnen Bischof
in seiner Teilkirche abzugrenzen. Zugleich wird je-
doch ihre Bedeutung für das Wohl der Gesamtkirche
unterstrichen« (19), wobei der Vf. mit Peter Hüner-
mann die Frage stellt, ob eine Sorge für die Gesamt-
kirche überhaupt ohne rechtliche Implikationen
möglich ist (19). Während der Vf. in 2.1.1 die Lehre
der bischöflichen Kollegialität durch das II. Vatika-
num behandelt hat, stellt er in 2.1.2 die in Christus
Dominus [=CD], Nr. 5 erwähnte Errichtung der Bi-
schofssynode vor, wobei der Vf. hier schon auf das
Motu proprio Apostolica sollicitudo hinweist, durch
das Papst Paul VI. am 15. September 1965 die Bi-
schofssynode errichtete und der Vf. daher konse-
quenterweise in 2.2 zum Ergebnis kommt, dass die
Errichtung der Bischofssynode ein primatialer Akt
Pauls VI. war und nicht ein kollegialer Akt durch
das II. Vatikanum, weil CD, 5 lediglich als eine Re-
zeption von Apostolica sollicitudo anzusehen ist.
Freilich ist aber das Entstehen der Bischofssynode
als einem weiteren Organ des Verfassungsrechts als
Frucht eines Wechselspiels kollegialen und prima-
tialen Handelns in der Kirche anzusehen, wie der
Vf. in 2.3 als Ergebnis festhält: »Im Spannungsfeld
zwischen der Ausübung der primatialen Gewalt und
der auf dem Konzil hervorgehobenen bischöflichen
Kollegialität reift die Entscheidung zur Gründung
der Bischofssynode« (28–29).

Das dritte Kapitel beginnt der Vf. mit einer inhalt-
lichen Betrachtung der »Gründungsurkunde« (31)
der Bischofssynode Apostolica sollicitudo. Der Au-
tor stellt noch einmal anhand der Einleitung von AS
in 3.1.1 ausführlich dar, dass die Errichtung der Bi-
schofssynode ein primatialer Rechtsakt war. Der Vf.
analysiert die Verwendung des Begriffs sollicitudo,
der im Motu proprio »im herkömmlichen Sinne der
Legitimierung primatialer Verpflichtung und Kom-
petenz gebraucht« (32) wird, d.h. dass er sich in er-
ster Linie allein auf die Verantwortung des Papstes
für die Gesamtkirche bezieht. So folgert der Vf., dass
die »in der Einleitung mehrfach hervorgehobene An-
teilnahme der Bischöfe an dieser ›sollicitudo‹ […]
in dieser Perspektive folgerichtig nie als eigenstän-
dige, sondern immer nur als abgeleitete in Erschei-
nung [tritt]« (32). Die Bischofssynode ist demnach
kein Organ des Bischofskollegiums, sondern ein
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Hılfsorgan des Papstes, »e1ın Beratungsgrem1ium VOIN gleich annn ber uch konstatier! werden, ass chese
Bıschöfen ir e wıirksame usübung des eITUS- kodıikarısche Kezeption der Spezlalgesetzgebung ZULT

aMMLes ir e esamtkırche« 33) l e Bischofssy- B1ıschofssynode durchaus uch Ak7zente EIZ71« (D2—
Ode annn selner reC  iıchen Umschreibung nach, 535) Als »programmtisch« 57) wırd 21 VO)! AÄu-
neben der atsache, A4ass S1C e1in Hılfsorgan des Pap- ([Or e systematische erortung der Biıschofssynode
SCS ist, als dauerhafte Einrichtung, mit zeitliıcher He- gesehen,e Nn1ıC dem Bıschofskollegi1um als Jräger
Tiıstung defimert werden (3 /u ıhren ufgaben der OCNsSLIeN Vollmacht ın der Kırche zugeordnet
gehört C den aps informı.eren und ihn Rra- wırd, sondern alleın dem apst, der mittels der Bı1ı-
ien In Fınze  en kann der aps der Bischofssy- schofssynode Se1n A mt gegenüber der unıversalen
Ode Entscheidungsvollmacht übertragen wobel e 1IrC ausübt l e Tage, b hese systematısche
Entscheidungen ıhrer Gültigkeit immer VO Einordnung her als »Abschwächung ıhrer verfas-
aps ratılızıeren sSınd 535) Wıe der VT ın 31 sungsrechtlıchen Bedeutung« (Schüller) der als
darlegt, ist AL der alur e1nes Beratungsgrem1ums » Verankerung als eıner zentralen kırchlichen NSL1-
ir den aps schlıeben, A4ass e Bıschofssynode Ml10N« er verstehen Sel, ass der UlOor ZAW

unmıttelbar dem aps! untersteht 35) |DDER Edeuftel en (57-58) wırd ber m. mıiıt Sicherheite Che-
Er eın eru S1C e1n und kann S1C jederzeıt EeN- olog1sch-kanonistische Diskussion e der
den Es OMMI ıhm Z} e UrCc Wahl bestellten B1ıschofssynode uch ın Zukunft beschäftigen. He-
Mıtglieder der B1ıschofssynode bestätigen. Er be- züglıch Cal 34) hält der VT fest, ass »>che Äus
st1mmt e I hemen und e Tagesordnung 56) In ber e kepräsentanz der i1schöfe., e 4uernal-
31 untersche1de: der VT Te1 Formen der Bı- 1gkeıt der Bıschofssynode als Instiıtution, SOW1e iıhre
schofssynode, e 1mM FEınzelnen vorstellt (1eNne- Deftinition als zentrale kırchliche Einrichtung keinen
ralversammlung coetus generalis), au ßerordentl1- Eingang In den OTMLCX| mehr gefunden« 58) ha-
che Versammlun: coetus eXIraOrdiInarius), DEeZ1- ben l e HIENN [E QISLIALOFIS est11immı der VT folgen-
alversammlung coetus specialis). Besonders her- dermalien > [Die Bıschofssynode| ist KeEINeESWESS E1-
vorzuheben sSınd e Schaubilder,e besseren repräsentati ve ertretung des Biıschofskollegiums
Verdeutlichung der Unterschiede der Jjeweilıgen und partızıpiert deshalb uch Nn1ıC dessen 'oll-
Form der Bıschofssynode Jeweils angefügt hat er MAaC AÄusS chesem rund kann keine Identifiıka-
VT bewertet e ın Apostolica sollicıtuda VOLSESE- LOn zwıischen dem Öökumenıischen Kaonzıl und der
henen Formen der 1SCNOIS synode folgendermaßen: B1ıschofssynode geben« 59) Can 345 esSL11mmı e
>Mıt den 1e7 ausgeführten DIE:  en erweıst Bıschofssynode als »päpstliches Beratungsgre-
sıch das NSUICUI der Biıschofssynode als selastısches M1UM« 59) l e Übertragung der Entscheidungs-
nstrument«<, das auft vielfältige We1isen Se1nem Auf- Kompetenz auf e Bıschofssynode WIT IU och
rag nachkommen kann In selner Anlage ermöglıcht als Ausnahme erwähnt, WASN der VT als Verkürzung
C e1n ex1bles, Okal und inhaltlıch ANSCINESSCHES gegenüber dem Maotu PrOopr10 Apostolıca SOLLNCILUACO

ICS  enNdes Forum der eratung. Mıt Selnen Va- ansıeht 59) Can 345 hält fest, A4ass e Bischofssy-
rmanten baletet e ance sıch den Jeweilıgen Fr- Oode NOMINE f Aauctoritate apde ät1g wırd ber
Tordernıssen dere1l AdLNLZUDdaS 42) er 1NWEe1s be1 der Übertragung der Entscheidungskompe-
auf e Qualifikation der Mıtglıeder SOWI1e (enz handelt e Biıschofssynode mit delft-
des Mandats und der verschiedenen UOrganen der B1ı- Berdaiiva 60) l e Bıschofssynode WIT ın Cal 344
schofssynode (3 TUuN! Qhesen Abschnitt ah er N1C als 1ne AQUuUeT| eingerichtete Institution cha-

rakterisiert, das der VT »>dlen FEıiındruck entstie-darauffolgende Abschnıitt befasst sıch mıiıt der
Geschäftsordnung der Biıschofssynode, e Urc hen lassen kann, [dass| e Bıschofssynode IU

das Staatssekretarıat Dezember 1966 unter e1n PUu  ue. ın Erscheinung tretendes Urgan« 61)
dem 112e YdO Synodi EpPtIscoporum Ceiebrandadae SC1 L dIe ın vorgesehen Bestätigung der SC
vorgelegt wurde und Te1 211e umftasst: e Oberste wählten bıschöflichen Mıtglıeder, hınterfragt der VT
Vollmacht des Papstes, allgemeıne Normen und der mit dem Hınweis, A4ass jeder Bıschof be1 Selner B1ı-
Abhlauf der B1ıschofssynode L dIe OVelle- schofsernennung schon 1ne »päpstliıche Bestät1-

cheser Geschäftsordnung werden 1mM ÄAn- besıitzt Hıer ware m. besser SE WESCIL,
chluss aran vorgestellt (48—51) befasst sıch argumentieren, 4ass jeder Bıschof VO aps C 1-

mit den C Al 343—345% wOobel ZUEersSLi de- nannı! ist und insofern mıiıt dem aps ın hiıerarch1i-
111 (1enese vorgestellt und dann deren Analyse VOI- scher (1me1nscha: SI (vegl Ca 3506; 375, 82),

WIrd. er VT OMMI hinsıchtlich der Se1nNne Entsendung In e Bıschofssynode ach
(1enese der kodikarıschen Normen ZU] Ergebnis, erfolgter Wahl durch e Bıschofskonferenz nıchts
ass »>der ın den Grundzügen und der Sa- sprechen annn L dIe Bestätigung der Wahl
che ach 1mM wesentlichen unverändert das schon gel- e1nes 1SCNOTS Urc den aps ist N1C der egel-
eneC übernımmt und auf Aheses verweıst. /u- tall l e atsache., 4ass beispielsweise 1mM eltungs-

Hilfsorgan des Papstes, »ein Beratungsgremium von
Bischöfen für die wirksame Ausübung des Petrus-
amtes für die Gesamtkirche« (33). Die Bischofssy-
node kann seiner rechtlichen Umschreibung nach,
neben der Tatsache, dass sie ein Hilfsorgan des Pap-
stes ist, als dauerhafte Einrichtung, mit zeitlicher Be-
fristung definiert werden (3.1.2). Zu ihren Aufgaben
gehört es, den Papst zu informieren und ihn zu bera-
ten. In Einzelfällen kann der Papst der Bischofssy-
node Entscheidungsvollmacht übertragen, wobei die
Entscheidungen zu ihrer Gültigkeit immer vom
Papst zu ratifizieren sind (35). Wie der Vf. in 3.1.3
darlegt, ist aus der Natur eines Beratungsgremiums
für den Papst zu schließen, dass die Bischofssynode
unmittelbar dem Papst untersteht (35). Das bedeutet:
Er allein beruft sie ein und kann sie jederzeit been-
den. Es kommt ihm zu, die durch Wahl bestellten
Mitglieder der Bischofssynode zu bestätigen. Er be-
stimmt die Themen und die Tagesordnung (36). In
3.1.4 unterscheidet der Vf. drei Formen der Bi-
schofssynode, die er im Einzelnen vorstellt: Gene-
ralversammlung (coetus generalis), außerordentli-
che Versammlung (coetus extraordinarius), Spezi-
alversammlung (coetus specialis). Besonders her-
vorzuheben sind die Schaubilder, die er zur besseren
Verdeutlichung der Unterschiede der jeweiligen
Form der Bischofssynode jeweils angefügt hat. Der
Vf. bewertet die in Apostolica sollicitudo vorgese-
henen Formen der Bischofssynode folgendermaßen:
»Mit den hier […] ausgeführten Spielarten erweist
sich das Institut der Bischofssynode als ›elastisches
Instrument‹, das auf vielfältige Weisen seinem Auf-
trag nachkommen kann. In seiner Anlage ermöglicht
es ein flexibles, lokal und inhaltlich angemessenes
zu gestaltendes Forum der Beratung. Mit seinen Va-
rianten bietet es die Chance sich den jeweiligen Er-
fordernissen der Zeit anzupassen« (42). Der Hinweis
auf die Qualifikation der Mitglieder (3.1.5) sowie
des Mandats und der verschiedenen Organen der Bi-
schofssynode (3.1.6) rundet diesen Abschnitt ab. Der
darauffolgende Abschnitt 3.2 befasst sich mit der
Geschäftsordnung der Bischofssynode, die durch
das Staatssekretariat am 8. Dezember 1966 unter
dem Titel Ordo Synodi Episcoporum celebrandae
vorgelegt wurde und drei Teile umfasst: die oberste
Vollmacht des Papstes, allgemeine Normen und der
Ablauf der Bischofssynode (44–47). Die Novellie-
rungen dieser Geschäftsordnung werden im An-
schluss daran vorgestellt (48–51). 3.2 befasst sich
mit den cann. 343–348 CIC/1983, wobei zuerst de-
ren Genese vorgestellt und dann deren Analyse vor-
genommen wird. Der Vf. kommt hinsichtlich der
Genese der kodikarischen Normen zum Ergebnis,
dass »der CIC/1983 in den Grundzügen und der Sa-
che nach im wesentlichen unverändert das schon gel-
tende Recht übernimmt und auf dieses verweist. Zu-

gleich kann aber auch konstatiert werden, dass diese
kodikarische Rezeption der Spezialgesetzgebung zur
Bischofssynode durchaus auch Akzente setzt« (52–
53). Als »programmtisch« (57) wird dabei vom Au-
tor die systematische Verortung der Bischofssynode
gesehen, die nicht dem Bischofskollegium als Träger
der höchsten Vollmacht in der Kirche zugeordnet
wird, sondern allein dem Papst, der mittels der Bi-
schofssynode sein Amt gegenüber der universalen
Kirche ausübt. Die Frage, ob diese systematische
Einordnung eher als »Abschwächung ihrer verfas-
sungsrechtlichen Bedeutung« (Schüller) oder als
»Verankerung als einer zentralen kirchlichen Insti-
tution« (Putter) zu verstehen sei, lässt der Autor zwar
offen (57–58), wird aber m.E. mit Sicherheit die the-
ologisch-kanonistische Diskussion um die Rolle der
Bischofssynode auch in Zukunft beschäftigen. Be-
züglich can. 342 hält der Vf. fest, dass »die Aussagen
über die Repräsentanz der Bischöfe, die Dauerhaf-
tigkeit der Bischofssynode als Institution, sowie ihre
Definition als zentrale kirchliche Einrichtung keinen
Eingang in den Normtext mehr gefunden« (58) ha-
ben. Die mens legislatoris bestimmt der Vf. folgen-
dermaßen: »[Die Bischofssynode] ist keineswegs ei-
ne repräsentative Vertretung des Bischofskollegiums
und partizipiert deshalb auch nicht an dessen Voll-
macht. Aus diesem Grund kann es keine Identifika-
tion zwischen dem ökumenischen Konzil und der
Bischofssynode geben« (59). Can. 343 bestimmt die
Bischofssynode als »päpstliches Beratungsgre-
mium« (59). Die Übertragung der Entscheidungs-
kompetenz auf die Bischofssynode wird nur noch
als Ausnahme erwähnt, was der Vf. als Verkürzung
gegenüber dem Motu proprio Apostolica sollicitudo
ansieht (59). Can. 343 hält fest, dass die Bischofssy-
node nomine et auctoritate Papae tätig wird. Aber
nur bei der Übertragung der Entscheidungskompe-
tenz handelt die Bischofssynode mit potestas deli-
berativa (60). Die Bischofssynode wird in can. 344
nicht als eine dauerhaft eingerichtete Institution cha-
rakterisiert, das – so der Vf. – »den Eindruck entste-
hen lassen kann, [dass] die Bischofssynode […] nur
ein punktuell in Erscheinung tretendes Organ« (61)
sei. Die in can. 344 vorgesehen Bestätigung der ge-
wählten bischöflichen Mitglieder, hinterfragt der Vf.
mit dem Hinweis, dass jeder Bischof bei seiner Bi-
schofsernennung schon eine »päpstliche Bestäti-
gung« besitzt. Hier wäre es m.E. besser gewesen, zu
argumentieren, dass jeder Bischof vom Papst er-
nannt ist und insofern er mit dem Papst in hierarchi-
scher Gemeinschaft steht (vgl. cann. 336; 375, §2),
gegen seine Entsendung in die Bischofssynode nach
erfolgter Wahl durch die Bischofskonferenz nichts
entgegen sprechen kann. Die Bestätigung der Wahl
eines Bischofs durch den Papst ist nicht der Regel-
fall. Die Tatsache, dass beispielsweise im Geltungs-
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bereich des preußischen und badıschen Oonkordats unterschiedlichen Ergebnissen geführt« 84)
e 1SCNOTEe AL eiıner lerna V OI Te1 Kandıdaten hat: konkrete Vorschläge den apst, e1igene HBot-
UrCc das Domkapıtel gewählt werden und der aps! SCHalten der Bıschofssynode, nachsynodale ADO-
e Wahl bestätigt, ist lediglich uUusnahmerecht und stolısche Schreiben Bısher wurde auf keiner der
bletet sıch N1C hne jede Differenzierung als ATgu- Bıschofssynoden se1ltens des Papstes 1ne NISCHNE1-
mentationsgrundlage ın eZug auf UN1Vers.  ırchlı- dungsvollmacht übertragen, 4ass S1C lediglıch als
ches ecC l e Beantwortung der Tage, b Konsultatıvorgan In Anspruch worden
sıch be1 der Wahl der Mıtglieder ıne Prasenta- ist 54) In WIT der Verlauf undeArbeitswe1ise
0On 1mM Sinne der C Al 258—163 handelt, beantwor- ebenfalls mittels e1Nes zusammenfTfassenden CNAau-
(e1 der VT m. selber, WE Ssagl, A4ass »>Cle e211- bıldes dargestellt (84—92) In 45 arbeıtet der VT
ahme der 5Synode Nn1ıC als Kırchenamt werten Entwicklungslineen, Veränderungen und Neuerun-
1St « 62) Can 345 greift, der utor, »1N S11118S11- SCH In der Praxıs der Bıschofssynode heraus wobel
scher bwandlung« 62) e dre1 Versammlungsar- uch e aktuelle Situation der beıden VOIN aps
(en der B1ıschofssynode auf, e schon VOIN AS V(H- Franzıskus einberufenen Biıschofssynoden ZULT FEhe-
gesehen wurden. erULOr geht un(ter Bezugnahme und Famılıenpastoral mit berücksichtigt ist
auf e ısher1ge Praxıs der Bıschofssynode davon In OMM! der Uulor ZULT folgenden Bewertung
ALLS, ass ıne Orden(lıchne (Generalversammlung ın der bısherigen Praxıs der Bıschofssynode: l e Bı-
dre1iJährıger Lıistanz SLA  1n In eZug auf 1ne schofssynode hat als rgan des Verfassungs-
außerordentliche Generalversammlung me1ınt der rechts »Eingang In dasender katholıschen 1IrC
V{I., ass »S1e In kurzer T1IS zusammenrutbar In gefunden« 105) Im 4quie der 50 jährigen (reschichte
und AaM! das gee1gnete Instrument drängende I he- der Bıschofssynode hat sıch ıne langJährıge Praxıs
1111 chnell eıner eratung zuzunNihren« 65) Can herausgebildet. Ihrer Stiruktur ach ist S12 ZeIlCcC be-
346 behandelt e /usammensetzung der 1SCNOTS- Irnstet und verweıst dennoch ber e JjeweınlLge Ver-
synode (63—66) Can 34 / regelt den Abschluss bZzw sammlung hınaus. er VT krıtisiert, ass CNISPrE-
e Suspendierung der Bıschofssynode (66—67) 2n der derzeıt gültıgen Geschäftsordnung der
Can 348 handelt VO (reneralsekretarıiat der Bı1ı- Z weck e1nes lebendigen Austausches sıch
schofssynode (67-68) er erwels auf den CX SChwWwer verwıirklıchen Assl« 105) eWeıterentwıik-
der katholıiıschen stkKiırchen In TUuN! e ber- ung der Bıschofssynode S1C| der VT »eInerselts
legungen ın dA1esem Abhbschnitt ab, bevor ın 35 e durch e Anerkennung ıhrer durch den päpstliıchen
Ergebnisse des ıtten apıtels zZusammengelragen Gesetzgeber gegebenen Ompetenzen und iıhrer
werden. Hıer ist testzuhalten, A4ass der VT e (Girenzen, andererseıts durch Impulse AUS dem Kreıis
Ihese vertritt, ass der »>CIC/198 e Kechtsgestalt der S5Synodenmitglieder J. cLe ıne Steigerung ıhrer
der 5Synode unlter verküuürzenden ückegr auft das EItfektvitäl und edeutung anzıelen«
Spezlalrec [ darleg Wenn sıch Iso uch e kOo- |DER tTünfte und amMı! abschlıießende Kapıtel ass
Akarısche Normierung N1C als umfassend erweıst och ei1nmal den Ertrag der Untersuchung —
und SOmı1t gemäß 4“ und Cal 21 1111 (5 In 111 der VT abschlıießend Perspek-

ın Beziehung SeIi7Zzen 1St, verdeutlicht (1ven und (’hancen der Bıschofssynode aufzeigen.
21 S1e. der Uulor ın den Aussagen V OI apssıch doch cheser regressiven Tendenz der eZCD-

B(011] des Spezlalrechtes VOT leme Perspektive des Franzıskaus ber e Bıschofssynode e rwartung
kodiıkarıschen Gesetzgebers auft das Instrument genährt, ass der aps e rechtliche Konzeption

der Biıschofssynode tortschreiben könnte Aufgrundder Bischofssynode« 7T2) Insbesondere e Tage,
inwıiıelern das Prinzıp der bıschöflichen Kollegıjalıtät der Unterstellung cheses Verfassungsorgans un(ter
und eKepräsentationsfunktion der 1SCNOTIS synode e primatıale Vollmacht meı1nnt der V{I., 4ass »ohne

1ne päpstliche Inmtatıve 1ne Reform, ın welcherzusammengedacht werden können, W1IT der U{lOr
als Ergebnis SelnNner Studıe wıederum auf, hne JE- Form uch iımmer, Nn1ıCcC möglıch« 109) ware / we1l
doch ın e Diskussion hıerüber einzuste1igen 7T2) Varlanten elner Reform sınd ir den Uulor denkbar:

Im vierten Kapıtel wırd e praktısche Umsetzung e1n theologischer Ww1e kanonmstischer Neuvansatz als
der kırchenrechtlichen Normen ın den 1C »revolutonärer Weg«, wonach e Bıschofssynode
1111 4 1 stellt alle bısher einberufenen Versamm- uch als e1in repräsentat1ves rgan des Bıschofskal-
lungen der Bıschofssynode sk1ı77enhaft dar. 21 C£21UmMs en SC 1 dere evolutıve Fortschre1-
vermittelt der VT elınen csehr nützlıchen Überblick. bung der bısherigen (restalt der Biıschofssynode auf-
ındem chronolog1isch geordnet, e behandelten grund praktischer Erfahrungen und 1ICL C WOLLNCHNEL
Ihemen SOWI1e e Okumente und e NZ:; der theolog1ischer FErkenntnis DE der VT den
Teilnehmer vorstellt (70—835) nhand cheser Tabelle »evolutıven Weg« 1r wahrscheinlicher nält, be-
annn der ULOr aufzeigen, 4ass e » Art und We1se nenn! olgende konkrete Entwicklungsschritte:
Ww1e e Bıschofssynode ıhre Aufgabe wahrnımmt, Partızıpation 12) Kkommunı1katıon —

bereich des preußischen und badischen Konkordats
die Bischöfe aus einer Terna von drei Kandidaten
durch das Domkapitel gewählt werden und der Papst
die Wahl bestätigt, ist lediglich Ausnahmerecht und
bietet sich nicht ohne jede Differenzierung als Argu-
mentationsgrundlage in Bezug auf universalkirchli-
ches Recht an. Die Beantwortung der Frage, ob es
sich bei der Wahl der Mitglieder um eine Präsenta-
tion im Sinne der cann. 258–163 handelt, beantwor-
tet der Vf. m.E. selber, wenn er sagt, dass »die Teil-
nahme an der Synode nicht als Kirchenamt zu werten
ist« (62). Can. 345 greift, so der Autor, »in stilisti-
scher Abwandlung« (62) die drei Versammlungsar-
ten der Bischofssynode auf, die schon von AS vor-
gesehen wurden. Der Autor geht unter Bezugnahme
auf die bisherige Praxis der Bischofssynode davon
aus, dass eine ordentliche Generalversammlung in
dreijähriger Distanz stattfindet. In Bezug auf eine
außerordentliche Generalversammlung meint der
Vf., dass »sie in kurzer Frist zusammenrufbar [ist]
und damit das geeignete Instrument drängende The-
men schnell einer Be ratung zuzuführen« (63). Can.
346 behandelt die Zusammensetzung der Bischofs-
synode (63–66). Can. 347 regelt den Abschluss bzw.
die Suspendierung der Bischofssynode (66–67).
Can. 348 handelt vom Generalsekretariat der Bi-
schofssynode (67–68). Der Verweis auf den Kodex
der katholischen Ostkirchen in 3.4 rundet die Über-
legungen in diesem Abschnitt ab, bevor in 3.5 die
Ergebnisse des dritten Kapitels zusammengetragen
werden. Hier ist u.a. festzuhalten, dass der Vf. die
These vertritt, dass der »CIC/1983 die Rechtsgestalt
der Synode unter verkürzenden Rückgriff auf das
Spezialrecht [darlegt]. Wenn sich also auch die ko-
dikarische  Normierung nicht als umfassend erweist
und somit gemäß can. 6 4° CIC/1983 und can. 21
CIC/1983 in Beziehung zu setzen ist, so verdeutlicht
sich doch an dieser regressiven Tendenz der Rezep-
tion des Spezialrechtes vor allem die Perspektive des
kodikarischen Gesetzgebers auf das Instrument 
der Bischofssynode« (72). Insbesondere die Frage,
inwiefern das Prinzip der bischöflichen Kollegialität
und die Repräsentationsfunktion der Bischofssynode
zusammengedacht werden können, wirft der Autor
als Ergebnis seiner Studie wiederum auf,  ohne je-
doch in die Diskussion hierüber einzusteigen (72).

Im vierten Kapitel wird die praktische Umsetzung
der kirchenrechtlichen Normen in den Blick genom-
men. 4.1 stellt alle bisher einberufenen Versamm-
lungen der Bischofssynode skizzenhaft dar. Dabei
vermittelt der Vf. einen sehr nützlichen Überblick,
indem er chronologisch geordnet, die behandelten
Themen sowie die Dokumente und die Anzahl der
Teilnehmer vorstellt (76–83). Anhand dieser Tabelle
kann der Autor aufzeigen, dass die »Art und Weise
wie die Bischofssynode ihre Aufgabe wahrnimmt,

[…] zu unterschiedlichen Ergebnissen geführt« (84)
hat: konkrete Vorschläge an den Papst, eigene Bot-
schaften der Bischofssynode, nachsynodale Apo-
stolische Schreiben. Bisher wurde auf keiner der
Bischofssynoden seitens des Papstes eine Entschei-
dungsvollmacht übertragen, so dass sie lediglich als
Konsultativorgan in Anspruch genommen worden
ist (84). In 4.2 wird der Verlauf und die Arbeitsweise
ebenfalls mittels eines zusammenfassenden Schau-
bildes dargestellt (84–92). In 4.3 arbeitet der Vf.
Entwicklungslinien, Veränderungen und Neuerun-
gen in der Praxis der Bischofssynode heraus, wobei
auch die aktuelle Situation der beiden von Papst
Franziskus einberufenen Bischofssynoden zur Ehe-
und Familienpastoral (104) mit berücksichtigt ist.
In 4.4 kommt der Autor zur folgenden Bewertung
der bisherigen Praxis der Bischofssynode: Die Bi-
schofssynode hat als neues Organ des Verfassungs-
rechts »Eingang in das Leben der katholischen Kirche
gefunden« (105). Im Laufe der 50jährigen Geschichte
der Bischofssynode hat sich eine langjährige Praxis
herausgebildet. Ihrer Struktur nach ist sie zeitlich be-
fristet und verweist dennoch über die jeweilige Ver-
sammlung hinaus. Der Vf. kritisiert, dass entspre-
chend der derzeit gültigen Geschäftsordnung der
»Zweck eines lebendigen Austausches sich nur
schwer verwirklichen lässt« (105). Die Weiterentwik-
klung der Bischofssynode sieht der Vf. »einerseits
durch die Anerkennung ihrer durch den päpstlichen
Gesetzgeber gegebenen Kompetenzen und ihrer
Grenzen, andererseits durch Impulse aus dem Kreis
der Synodenmitglieder […], die eine Steigerung ihrer
Effektivität und Bedeutung anzielen« (106). 

Das fünfte und damit abschließende Kapitel fasst
noch einmal den Ertrag der Untersuchung zusam-
men (5.1) In 5.2 will der Vf. abschließend Perspek-
tiven und Chancen der Bischofssynode aufzeigen.
Dabei sieht der Autor in den Aussagen von Papst
Franziskus über die Bischofssynode die Erwartung
genährt, dass der Papst die rechtliche Konzeption
der Bischofssynode fortschreiben könnte. Aufgrund
der Unterstellung dieses Verfassungsorgans unter
die primatiale Vollmacht meint der Vf., dass »ohne
eine päpstliche Initiative eine Reform, in welcher
Form auch immer, nicht möglich« (109) wäre. Zwei
Varianten einer Reform sind für den Autor denkbar:
ein theologischer wie kanonistischer Neuansatz als
»revolutionärer Weg«, wonach die Bischofssynode
auch als ein repräsentatives Organ des Bischofskol-
legiums zu denken sei oder die evolutive Fortschrei-
bung der bisherigen Gestalt der Bischofssynode auf-
grund praktischer Erfahrungen und neu gewonnener
theologischer Erkenntnis (110). Da der Vf. den
»evolutiven Weg« für wahrscheinlicher hält, be-
nennt er folgende konkrete Entwicklungsschritte:
Partizipation (111–112), Kommunikation (113–

308                                                                                                   Buchbesprechungen



Buchbesprechungen 309

114) und Institution 14—-116) ntier Qhesen ber- Betrachtung, ist C Konsequent, zumındest VOIN eıner
begriffen ass der Uulor verschliedene R efoOormvor- alfektiven Kollegijalıtät 1mM Handeln der Bischofssy-
schläge ZUSALIILMECLIN, w1e z B ass Künftig e Bı- Oode sprechen, da In der Tätigkeit der 1SCNOIS-
schofskonferenzen das eC rhalten ollten, C1ge- synode auf verschiedene We1se das Wohl der e211-

Themenvorschläge einzureichen der e und der (resamtkırche In den 1C wıird.
Ausweitung der Miıtgliedschaft auft Priester, 1ako- l dhes MNg ann ohl uch der Untertitel der 1e

und 1.a1en der e Keduzierung der Mıt- ZU] Ausdruck, wonach e B1ıschofssynode >SZW1-
glıeder der Lhkasternenleıiter der Römischen Kurje schen päpstlıchem Primat und bıschöflicher e-
auft e Mıtgliedschaft ın der Bıschofssynode g]alıtät« einzuordnen SC1
hne Stimmrecht Keformvorschläge werden ID Studıe ist übersichtliıch gegliedert (5 anpıtel).
1er aXalıV aufgezählt, hne 1Nne systematısche 1Dem Werk vorangestellt ist das Inhaltsverzeichnis
Konzeption verfolgen. Was sOlche Reformschlä- und SC  12 mit dem Quellen- und ] ıteraturver-
SC betrifft, ist C m_ . zielführender immer ZUEersi zeichnıs, dem 1mM Anschluss aran och e1n hklür-
ach der 1IICTIN leg1islator1s iragen, testzustel- zungsverzeichn1s angefügt WIrd. Besonders hervort-

uheben ist e atsache, ass der VT ] ıteratur derlen WALLLTI 1ne Norm 1ne entsprechende egelung
nthält, bevor e1in Keformvorschlag ach dem ande- ın en Bereichen der Kanonistik gäng1iıgen Spra-
111 aufgelıstet WwI1Ird. Um e1in e1spie. aufzugreifen: chen berücksichtigt hat ruckfehler tınden sıch ın
Fordert der U{lr einerseı1ts e Berufung VOIN Prie- der veröffentlichten S{tudcıe Tast ke1ine; Be1ispiels-
S_ern, Lhakonen und 1a1en als Mıtglıeder 1SCNOTS- WEe1se e1 auf 211e »>50Järıge« AaNnsLall »>50)jäh-
synode krtisiert andererseıts und a! MSC«. Sekundärlıteratur wırd 1mM Anmerkungsappa-
sıch cselhst wıdersprechend e »Beteiligung der ral durch Urzute zıtiert, WASN ber n1ıC Konsequent
Vertreter der klerikalen (Ordensıinstitute bZzw 1ne durchgehalten wurde. Beispielsweise wırd ın Anm
1Ns espräc gebrachte Ausweitung des e1l1nenm- e1n Kurztitel eingeführt, der ın Anm und 65
erkreises auf weıibliche ()rdensvertreterinnen keıiıne Berücksichtigung mehr tındet Verwundert
und Laien«, we1l 1e8 »>den bıschöflichen ('harakter hat e w1ıedernolte Zıtatıon der Quellen hne Ver-
cheser Einrichtung weiıter aufweıiıchen würde ] und wendung VOIN Kurztiteln, Oobwohl 1mM KÜrZUNgS-
damıt elner Fortentwicklung hın e1nem rgan VerZzeichnısS 1ne AbkKkürzung eingeführt worden ist
mit eNektiver Kolleg1aler Vollmacht 1mM Wege stehen /Zum e1spie. SIeAbkürzung DOS!  o 1r das
würde |« 115) Maotu Propr10 Apostolıca SOLLC1LAO das jedoch 11N-

LDem Leser, der sıch ber das Verfassungsorgan 111CT In austführlicher Schreibwe1lise ın den Fulinoten
der Biıschofssynode elnen UÜberblick verschaf- angegeben wiırd;: selhst be1 wIiederholter 1lLalıon
ten wıll, iste VOIN Helmut Fınzel vorgelegte Studıe vgl. Anmerkung 107; 110:; 112:; 114:; 115; 117: 122;

empfehlen. l e theolog1ische Fragestellung, b 128; 129:; 131) £21CNes kann be1 anderen ue|
e Biıschofssynode uch als Kepräsentationsorgan vVerweıisen eingewandt werden. /u grober Verwun-
des Bıschofskollegi1ums denken sel, ass der VT erung hat e atsacne geführt, 4ass der VT be1
immer wıieder al  ıngen, hne S1C jedoch vertie- Konzilsdokumenten Paul VI als Uulor ang1 (vegl
ten Fıne Studıie, e 1mM Untertitel 1mM eZUg auft e Quellenverzeichn1s) Selbst WE 1111A1 11L den
Bıschofssynode neben dem päpstliıchen Primat uch aps als einNzZ1ge höchste Autorität der Kırche
VOIN der bıschöflichen Kollegialıtät spricht, ER ber nımmt (Was ber Nn1ıC e NNa|  1C Tendenz des
erwarten, ass sıch der UlOor hlıerzu klar POS1t10N1€- Autors Se1in SCNHNE1N! und Nn1ıCcC WEe1 UOrgane,
111 WIrd. Vielleicht beantwortet ber e Tage- aps und Bıschofskolleg1i1um mit dem
stellung Ndıre. ındem selber aralı verweilst, apst, ist doch e überwıegende Praxıs der uto-
A4ass eFx1istenz der Bıschofssynode In der eutigen ICIL, Konziılsdokumente uch als sOolche enn-

zeichnen.Form e1nes päpstlıchen Beratungsorgans e Inıtıa- 1A8 AmbDros, Kom
(1ve eıner primatıalen Entscheidung aps! Aauls VI
W. e UrCc das Il Vatıkanum ın lediglıch
rezıiplert und AaM! uch theolog1sc anerkannt Martologtie
de Wıe uch e Diskussion der Bıschofssynode

Serra, FIisIide DIie FFrau des Bundes räfigura-1985 das Juridische Fundament der B1ischofssy-
Ode aufzeigt, ist C schwier1g, WE n1ıC SOI HONen Marias M en festament, Maritologische
möglıch, e1n Organ en, das rein rechtlich be- Studien Verlag Friedrich Pustet, Regensburg
trachtet, das Bıschofskollegi1um ın der We1se 20475 0/8-53-  05-0), 204 S, Hrseg
vertritt, ass als eifektives Handeln des SANZCH Manfred aAM
Kollegi1ums, mit dem aps als Se1nem aupt, VC1-

tanden werden annn DE ber e eologıe der wstide Serra, geb 1957 ist Professor 1r 1-
Kollegıalıtät umfassender ist als 1ne reıin Juridische sche KxXegese und Hag1ıo0graphie des Servıiıtenordens

114) und Institution (114–116). Unter diesen Ober-
begriffen fasst der Autor verschiedene Reformvor-
schläge zusammen, wie z.B. dass künftig die Bi-
schofskonferenzen das Recht erhalten sollten, eige-
ne Themenvorschläge einzureichen (111) oder die
Ausweitung der Mitgliedschaft auf Priester, Diako-
ne und Laien (112) oder die Reduzierung der Mit-
glieder der Dikasterienleiter der Römischen Kurie
auf die bloße Mitgliedschaft in der Bischofssynode
ohne Stimmrecht (114). Reformvorschläge werden
hier taxativ aufgezählt, ohne eine systematische
Konzeption zu verfolgen. Was solche Reformschlä-
ge betrifft, ist es m.E. zielführender immer zuerst
nach der mens legislatoris zu fragen, um festzustel-
len, warum eine Norm eine entsprechende Regelung
enthält, bevor ein Reformvorschlag nach dem ande-
ren aufgelistet wird. Um ein Beispiel aufzugreifen:
Fordert der Autor einerseits die Berufung von Prie-
stern, Diakonen und Laien als Mitglieder Bischofs-
synode (112), kritisiert er andererseits – und damit
sich selbst widersprechend – die »Beteiligung der
Vertreter der klerikalen Ordensinstitute bzw. eine
ins Gespräch gebrachte Ausweitung des Teilnehm-
erkreises […] auf weibliche Ordensvertreterinnen
und Laien«, weil dies »den bischöflichen Charakter
dieser Einrichtung weiter aufweichen [würde] und
damit einer Fortentwicklung hin zu einem Organ
mit effektiver kollegialer Vollmacht im Wege stehen
[würde]« (115). 

Dem Leser, der sich über das Verfassungsorgan
der Bischofssynode einen guten Überblick verschaf-
fen will, ist die von Helmut Finzel vorgelegte Studie
zu empfehlen. Die theologische Fragestellung, ob
die Bischofssynode auch als Repräsentationsorgan
des Bischofskollegiums zu denken sei, lässt der Vf.
immer wieder anklingen, ohne sie jedoch zu vertie-
fen. Eine Studie, die im Untertitel im Bezug auf die
Bischofssynode neben dem päpstlichen Primat auch
von der bischöflichen Kollegialität spricht, lässt aber
erwarten, dass sich der Autor hierzu klar positionie-
ren wird. Vielleicht beantwortet er aber die Frage-
stellung indirekt, indem er selber darauf verweist,
dass die Existenz der Bischofssynode in der heutigen
Form eines päpstlichen Beratungsorgans die Initia-
tive einer primatialen Entscheidung Papst Pauls VI.
war, die durch das II. Vatikanum in CD, 5 lediglich
rezipiert und damit auch theologisch anerkannt wur-
de. Wie auch die Diskussion der Bischofssynode
1985 um das juridische Fundament der Bischofssy-
node aufzeigt, ist es schwierig, wenn nicht sogar un-
möglich, ein Organ zu denken, das rein rechtlich be-
trachtet, das ganze Bischofskollegium in der Weise
vertritt, dass es als effektives Handeln des ganzen
Kollegiums, mit dem Papst als seinem Haupt, ver-
standen werden kann. Da aber die Theologie der
Kollegialität umfassender ist als eine rein juridische

Betrachtung, ist es konsequent, zumindest von einer
affektiven Kollegialität im Handeln der Bischofssy-
node zu sprechen, da in der Tätigkeit der Bischofs-
synode auf verschiedene Weise das Wohl der Teil-
und der Gesamtkirche in den Blick genommen wird.
Dies bringt dann wohl auch der Untertitel der Studie
zum Ausdruck, wonach die Bischofssynode »zwi-
schen päpstlichem Primat und bischöflicher Kolle-
gialität« einzuordnen sei. 

Die Studie ist übersichtlich gegliedert (5 Kapitel).
Dem Werk vorangestellt ist das Inhaltsverzeichnis
und schließt mit dem Quellen- und Literaturver-
zeichnis, dem im Anschluss daran noch ein Abkür-
zungsverzeichnis angefügt wird. Besonders hervor-
zuheben ist die Tatsache, dass der Vf. Literatur der
in allen Bereichen der Kanonistik gängigen Spra-
chen berücksichtigt hat. Druckfehler finden sich in
der veröffentlichten Studie fast keine: Beispiels-
weise heißt es auf Seite 8 »50järige« anstatt »50jäh-
rige«. Sekundärliteratur wird im Anmerkungsappa-
rat durch Kurztitel zitiert, was aber nicht konsequent
durchgehalten wurde. Beispielsweise wird in Anm.
60 ein Kurztitel eingeführt, der in Anm. 64 und 65
keine Berücksichtigung mehr findet. Verwundert
hat die wiederholte Zitation der Quellen ohne Ver-
wendung von Kurztiteln, obwohl im Abkürzungs-
verzeichnis eine Abkürzung eingeführt worden ist.
Zum Beispiel steht die Abkürzung ApostSol für das
Motu proprio Apostolica sollicitudo, das jedoch im-
mer in ausführlicher Schreibweise in den Fußnoten
angegeben wird; selbst bei wiederholter Zitation
(vgl. Anmerkung 107; 110; 112; 114; 115; 117; 122;
128; 129; 131). Gleiches kann bei anderen Quell-
verweisen eingewandt werden. Zu großer Verwun-
derung hat die Tatsache geführt, dass der Vf. bei
Konzilsdokumenten Paul VI. als Autor angibt (vgl.
Quellenverzeichnis). Selbst wenn man nur den
Papst als einzige höchste Autorität der Kirche an-
nimmt (was aber nicht die inhaltliche Tendenz des
Autors zu sein scheint) und nicht zwei Organe,
Papst und Bischofskollegium zusammen mit dem
Papst, ist doch die überwiegende Praxis der Auto-
ren, Konzilsdokumente auch als solche zu kenn-
zeichnen. Matthias Ambros, Rom

Mariologie
Serra, Aristide: Die Frau des Bundes. Präfigura-

tionen Marias im Alten Testament, Mariologische
Studien XXIII, Verlag Friedrich Pustet, Regensburg
2015 (ISBN 978-3-7917-2665-6), 294 S., Hrsg. v.
Manfred Hauke.
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